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Die am 40Juli dSoJs.ei:ngebrachte Anfrage 

.der Abgeordlleten Blecha & Gen. betreffend administrative 
Vorkehrmigen zur Vol1z~ehlli~g der im Strafgesetzbuch vor­
gesehenen Haßnahnennach den §§ 2'1 bis 23 stGB beant-

. ~lorte iCh ,,~ie' folgt ~ ,:' "I 

Das Justizressor·t hat rechtzeitig Vorsorge 
getroffen, daß die im Stl"afgepetzbuch vorgesehenen vor.,.. 

beugenden 1:'1aßnw_rnen gleichz'ei tig mit dem Inkrafttreten 
des Strafgesetzbuches auro in Vollzug gesetzt werden 
kOl4'1ten. Diese Tatsache findet in Fachkreisen schon 
heute international Anerkennung. 

Zu den einzelnen vorbeugenden Maßnahmen: 
.1) Unt~!EPingl.ll1g in ~l.ner ~stal t füt 

. .ß~",i~1!.Jl. a IJ.,Q.rme Rechts12.recher , .. 
FUr die Errichtung solcher. besonderer· 

.,. ; Anstalten s.ieh~ das Stl"afvollzugSaIlpassungsgesetzeine 
Frist bis 31.12.198l~ vor. Um das Inkrafttreten derBe .. · 

. stimmungen des Strafgesetzbuches über die unterbringung 
zurechnungsu..'1fähigergeist.ig abnormer Rechtsbl"echer 

nicht bis zur Inbetriebnahme der zu diesem Zweck neu 
zu schaffender Einrichtungen hinausschieben zu mUssen, 

-ordnet_~(:lle Ubergangs'bestirillmmg de~ Art. Ir1 des Straf­
vollzugsanpassungsgesetzes an t - daß Unterbringungen 

. nach§ 21 Abs. '1 StGB vorläufig in den öffentlichen 

Krankenanstalten für Geisteskranke zu vollziehen sind. 

'" " .. 
" .··'fj·' 
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Zurecfu"1ung.::.:;unfähige geistig abnorme Rechtsbrecher können 

daher von d.en Strafgerichten bereits sej:t dem Begi!l..n der 

,. Gel tu..">1g des neuen Strafgesetzbuches in die. zustär.l.digen 
'\ . . , 

Azlstalten eingewiesen werdeno -.t·.;" ...• 

Gegel:n."ärtig wird eine eigene .A . .L"1staJ:t für 

geistig abnorme Rechtsbrecher im psychiatrischen KrankE~n­

haus der Stadt rlien eingerichtet. Der Pavillon XXIII mit 

einer .. J\.ufnal'LTflekapazi tät für 70 Personf~n ,.'lird für diese 

Zwecke ausgebaut. Für die Behandlung der untergebrachten 
Personen :Lst ein eigenes Ärztoteam zuständig. Die Ai.:'­

stal t steht v.r:ter der Lei tung des Direktors des 

psychiatrischen Krankenhauses der Stadtvlien 1 Univ ~ Dozen:t 

Dr. Wilhelm Salms, der mit den'Sachverständigen des ~r1.,.1Sti.z-

versi tätsklinik in 1lien zusammenarbeitet. Hit dem Be-

trieb di.eser A.:."1sta.l t ;\ferdei:l Erfa..i1rtmgen gewonnen 'WE,rden, 

die für c1.:LeFlL."1.rung der klinftigen,. neu :;~u er'l':'ir.;htonden 

An.stalt besonders nützlich sein werden. 
Im Bereich '''iien wurden bisher von den Straf·· 

gerichten 3 PerS0nen gemäß § 429 Abs.l~ StPO vorläufig 
eingewiesen. 

Unterbring1..mgen nach § 21 Abs. 2 StGB vierden 

in. den. bereits bestehenden Sonderanstalten und Sonder­
abteil'Lmgen für den Strafvollzug'an'PerSGIlen mit 

psychischerl: Besonderheiten) die sie für den allgBme.i.n€:'.:l ' 

Vollzug tmtauglich machen, "\tollzogen. Hier ist vor 811.3'.8 

a.uf die SOl1derarlstaltr·'littersteig zu vBr-Ireisen, die 

über die österreichischen Landesgrenzen hinaus Ansehen 
genießt. Am '1.Juli ds.Js. ,,;,!urde in dieser Sondc:-canste .. lt 

eine Person gemäß §21 Abso2 StGB c"ngehalten. 

2) Unter'l:?rin"g;.In,g_,in _e..;~~ f~~stal t .,für .§nt=_ 
. .. ~öf1nllng,§.!2.§dür·ftig,e ß.ech~lirechIT_ .. 
. Nach Art 0 IV des Strafvollzugsanpassungsge-· 

setzes soll die Unterbringung entwöhnungsbedUrftiger 
Rechtsbrecher nach § 22 stGB bis zur Errichtung und 

.Inbetriebnahme der dafür· vorgesehenen eigenen Anstalten. 
in besQndel';en Abteilungen der Strafvollzugsanstalten dureh~, 
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geführt ,.".erden. Hiefür steht derzeit dte Strafvollzugs­

anstalt ''lien··Fe.voriten zur VerfUgung. Diese '.A..nstalt 
hat bereits jetzt eine Aufna..~mekapazi tät für ca 80 Per­

sonen ; nach Fertigstellung einer 't'lei teren Abteilung 
können ab S€-ptember dS.JSD109 Personen in dieser J..:n­

stalt untergebracht werdeno 
AbSepternber ds 0 J So wird für ent\'lötmvngs be­

dürftige Rechtsbrecher auch die Therapiestation .. München­
dorf zur Verfügu.ng stehen~ in \'lelche 15 Personen auf~ 
genommen werden können. H5.er soll .... ror e.llem d .. er I:,nt~ 

lassungsvollzug an entwöhnungsbedürftigen Rechtsbrechern 
durchgeführt i,'i~rden. 

Die StrafvQllzugsansta.l t \'lien-Favori ten ver­
fUgt über eiin Personal von ir~sgesamtL+2 Bedienstet t3n, 
darunter 2 Psychiater, eine Psychologiu: einen Soziologen~ 

einen Juristen, der gleichzeitig Magister der Soziologie 

ist, und zwei Sozialarbeiter. 
~ .. 7 ' -.!\Dl !.. ~ c.s 0 uSo '.'laren in der Strafvollzugs-

anstalt Wien-Favoriten 17 Personen u..""1terg(~bracht, die 

zur Vollziehu:a.g einer !>iaßnahme gemäß § 22 StGB von den 
Strafgerichten einge\<riesen vrurden. Darüber hinaus werden 
ca 50 \>,ei tere drogenabhängige Personen u...1'ld. lükohcl­

.deliquenten angehalten. 

3) pn~.f:rbr~nfu.nK~n ~ ~ine!.' Anstalt ~gr ..... 
. .ßQj.'ahrJ~c..le"".Buc~Iar+ tater .. . 

Diese l'-1e.ßnahmenach § 23 StGB,ür din der 
Sondel"anstalt Sonnherg vollzogen. Die Sonderanstalt liegt· 

im Raum Hollabrunn, sie "Vvurde von der Justizver,.,altung 

für diese Zwecke zu Beginn da.Ss. in Betrieb genommen~ 
.. Sonnberg war ursprüngli.ch als Anstalt zum Vollzug von 

F'reihei tsstrafen an Männern vorgesehen und sollte zur 1!.nt­
las-tung der Justizanstalten im Ra.um von "lien und Nieder­

österreich dienen. Nach den im Bundesministerium für 

,Justiz im Vorjahr angestellten Berechnungen über die 

Zahl· der vöraussichtlich unterzubringenden Rückfalls ... 
täter hatte 30nnberg mit eine!' Belagsfähigl-:ei t fU~ 
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·72 Personen gerade die richtige G~cöße für die Anfangs­

phase. Die erforderliche Unterscheidung zv,rischen Straf­

vollzug und !<hßnahme verwehrt eine gemeinsame Unter­
bringung disses Personenkreises mit Strafgefarl.genen, 

in einer gemeinsamen Anstalt aus grundsätzlichen Er-
~'läguJlgen. Es ,,;äre aus Gründen der 'ilirtschaftlichkei t 
derzeit n.ic'ht vertretbar gewesen, die Rückfallstäter 
in einer größeren Anstalt ,et\llB. im früheren Arbel -cshaus 

Suben mlterzubringel1.~ Suben lJ.TUrde deJ1er als Strafvoll­

zugsanstal t eingerichtet und steht als solche nu.."'1 mit 

ihren sehr gut. au.sgestatteten Arbei tsbe-'crieben 'voll 
"'''r "iTc,.,.,4:',u·'::r'71C'" .r .. '-< Y ,.....1. - 0 W.o • 

Für dj.c Standortwahl einer Anstalt zur 

Vollziehung der lVlaßna1!me nach. § 23 stGB .war die I'Jähe 

der üroßstadt. ausschlaggebend. Dies hängt rni t der 
1-1ot'·7<:>.!'ld~[!k.e.;t· Q'er ·Heran7.;r:h.'''''ng ~,,;""es q··"l-l.l:'.;zl.·e .... ·'·""n .. ~ .. ,'- _~ -0 .... _ ..... r.:: ....... - G.>...d.· Uo. .\...i..... _L \.oe •. 

Fachpersonals zusammen, auf ,~elches die tJust5.zver-­

wal tung im RaUiLl W'ien für Stl"'afvollzugsz-;.;ecke zurucl;:­

greifen lcann • 

\llie bei allell ·~/IaßIlal1l1le11 erfordert at:.c11 

der Vollzug der Maßnar....me gemäß §23 stGB einen er­

höhten Perscnalbedarf. Dem Personal in der SCllderanstalt 
Sonnberg obliegt neben besonderen Sicherheitsauigaben 
auch dle Bemühung um die Herstellung eine s Anstalts·· 

klimas p welches vornel'Üülich dLe innere Sich.erhei t gercm­

tiert. Die' .~.ufge.be der VolJ..zugsbed.ienstet(~n beinha.lti'".:rt 

aber auch die Verpflichtung, nach Kräften auf eine 

möglri,che Hesozialisierung d.er untergebrachten Rechts­

brecher hinzuwirken. Den Justizwacb.ebcdi(~nsteten w"lJ.T'de 

zu ihrer Unterstützung ein psychiatrisch-psychologisches 

Beratlli:.gsteam beigestellt. 

Am 1. Juli ds. J s • "Taren :Ln der Sonde ral"l stal t 

Sonnberg 58 männliche Rückfallstät.er untergebracht, 
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Alle Maßnahmen nach §§ 2'J bis'?3 8tG an \,..,81b­

lichen Rechtsbrechern werden in ne'.! errlchtenden Ab-

tellungen der Strafvollzugsanstalt Sch"'Iarzau vollzogen. 

Am 1 oJuli ds.Js. war' in diesen Abt.eilungen lediglich 

eine Frau uIltergebracht, 8..1.~ derdi~ Haß21ahme gemäß § 22 

Abs.1 StGB vollzogen ",rurde • 

Der Bundesminis·ter: 
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